
AfD-Kreistagsfraktion Mittelsachsen
Geschäftsstelle, Leipziger Straße 5A, 09603 Großschirma  |  E-Mail: kreistag@afd-mittelsachsen.de

Schri&liche Anfrage an den Landrat gem. § 24 Abs. 6 SächsLKrO i.V.m. § 21 Geschä&sordnung (GO) 

Ich biEe um (biEe ankreuzen): 

Bei schri)licher Antwort (Op3onen nach § 21 Abs. 4 GO): 

14.07.2025   gez. Marko Winter 
________________            ________________________________ 
Datum                                   Unterschri= Fragesteller/in* 

* Wird die Anfrage als E-Mail-Anhang eingereicht, reicht die Namenswiedergabe in der E-Mail.

Landratsamt MiEelsachsen 
Geschä&sstelle Kreistag 
Frauensteiner Straße 43 
09599 Freiberg

Ich stelle folgende Fragen: 

Im Freiberger Friedensgebet treffen sich Christen, engagierte Bürger, zum Gebet bzw. GoQesdienst in 
der Öffentlichkeit. Treffpunkt ist die Petersstraße in der Fußgängerzone - normalerweise montags 17 
Uhr. Die IniXaXve ist in der Corona-Zeit entstanden und die Veranstaltungen wurden als 
Kundgebungen angemeldet. Im Laufe der Zeit änderte sich der Charakter der Veranstaltung. So 
wurden später Stühle und Musik als HilfsmiQel genutzt. Dadurch gab es – nach meiner Kenntnis - 
Differenzen zwischen der Versammlungsbehörde (Landkreis MiQelsachsen) und dem Ordnungsamt 
(Stadt Freiberg), ob es sich um eine „Sondernutzung“ oder eine „Kundgebung“ handelt. Das habe ich 
bei der Stadt Freiberg nachgefragt und dazu die im Anhang 1 genannte schri=liche Antwort erhalten. 

(1) Wird die Rechtsauffassung der Stadt Freiberg von den zuständigen Behörden des Landkreises 

geteilt? 

(2) Wird das Friedensgebet dauerha& entsprechend Anzeige des Veranstalters ohne Auflagen 

genehmigt, d.h. mit allen erforderlichen KundgebungsmiEeln, einschließlich Sitzgelegenheiten 

und evtl. eigener Musikdarbietung?

Mündliche Antwort, möglichst in folgender Gremiensitzung (Name und Datum):

X Schri=liche Antwort

X Diese Anfrage und die schri=liche Antwort sollen veröffentlicht werden.

Ich verzichte auf den Zugang der Antwort und verlange deren unmiQelbare Veröffentlichung.
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